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Erklärung vom 11.01.2024 
 

Krieg zwischen Hamas und Israel 2023 
 
 
 
 

Der bewaffnete Konflikt zwischen der Hamas und Israel wurde angesichts 
der von der Hamas am 7. Oktober verübten Massaker zunächst vor allem 
emotional beurteilt. Sehr schnell kam es zu unausgewogenen Parteinah-
men für eine der beiden Konfliktparteien. Das Verlangen nach Vergeltung 
und Rache fand viel Verständnis. Die notwendig völkerrechtliche Sicht auf 
das Geschehen trat in den Hintergrund. Mit der folgenden völkerrechtlichen 
Bewertung möchte die Juristenorganisation IALANA Deutschland einen 
Beitrag zur Versachlichung der Auseinandersetzung leisten. Beide Konflikt-
parteien verstoßen in eklatanter Weise gegen das humanitäre Völkerrecht. 
Geboten sind daher nicht einseitige Parteinahmen und Waffenlieferungen, 
sondern eine sofortige Beendigung des bewaffneten Konflikts und die Frei-
lassung aller Geiseln. Ein Einsatz für diese Ziele entspricht der völkerrecht-
lichen und verfassungsrechtlichen Verpflichtung der Bundesregierung und 
bietet den einzigen Schutz vor weiteren Opfern der israelischen und paläs-
tinensischen Zivilbevölkerung.   
 
 

Hamas 
 

Mit den zahlreichen grausamen Tötungen, Folterungen, Gefangennahmen 
und Geiselnahmen von Zivilpersonen bei dem Überraschungsangriff der 
Hamas auf israelische Zivilisten hat die Hamas gegen humanitäres Völker-
recht nach Art. 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949i und Art. 4 
des Zusatzprotokolls II vom 8. Juni 1977ii verstoßen. 
 
Diese Bestimmungen sind Völkergewohnheitsrecht geworden und unab-
hängig von der Unterzeichnung der Abkommen für alle Staaten verbindlich. 
Sie gelten in internationalen und nicht internationalen bewaffneten Konflik-
ten. Die Genfer Abkommen untersagen in Art. 3 die Tötung, Verletzung, 
Folterung und Geiselnahme von Personen, die nicht unmittelbar an den 
Feindseligkeiten teilnehmen. Art. 32 der Vierten Genfer Konvention verbie-
tet Tötungen, Folterungen, Verstümmelungen sowie alle anderen Grausam-
keiten, nach Art. 34 sind Geiselnahmen verboten. Art. 4 des Zusatzproto-
kolls II bestätigt und konkretisiert diese Bestimmungen. 
 
Das geltende humanitäre Völkerecht hat seinen Ausdruck in den Strafbe-
stimmungen des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs 
(ISTGH) vom 17. Juli 1998iii gefunden. Alle Täter und Verantwortlichen der 
Hamas sind wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit nach Art. 7 des Rom-Statuts vor Gericht zu stellen und zu bestrafen.   
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Sie erfüllen auch die Tatbestände der Kriegsverbrechen nach Art. 8 Abs 2 a (i), (ii), (vii) und 
(viii). Palästina ist dem Rom-Statut 2015 beigetreten. Der ISTGH ist mithin zuständig für die von 
den Palästinensern begangenen Taten. Nach den bisherigen Erkenntnissen gehören die für das 
Massaker verantwortlichen Mitglieder der Hamas zu den Palästinensern. Es gibt keine Recht-
fertigung für die Massaker an der israelischen Zivilbevölkerung. Ein Widerstandsrecht Palästi-
nas gegen die von der UN wiederholt als völkerrechtswidrig gerügte Besetzung könnte nur unter 
Beachtung der Rechtsgrundsätze der Verhältnismäßigkeit und des humanitären Völkerrechts 
ausgeübt werden. Die grausamen Quälereien, Tötungen und Entführungen israelischer Zivilis-
ten sind völlig unverhältnismäßig und verstoßen in schwerwiegender Weise gegen das huma-
nitäre Völkerrecht. 
 
 

Israel 
 
Israel reagiert auf den Angriff der Hamas mit einem militärischen Gegenangriff. Einen Tag nach 
dem Angriff erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Kriegszustand 
und kündete „Vergeltung“ an; Israel werde die militärischen Strukturen der Hamas vollständig 
zerstören. 
 
Der israelische Verteidigungsminister erklärte, der Gaza-Streifen werde komplett abgeriegelt. 
Ab dem 8. Oktober 2023 wurden keine Lebensmittel, keine Medikamente, kein Trinkwasser, 
kein Treibstoff und keine Elektrizität in den Gaza-Streifen geliefert. In der Folge musste das 
Elektrizitätswerk in Gaza abgeschaltet werden. Seit dem 15. Oktober war eine Trinkwasser-
Leitung in den Süden des Gaza-Streifens täglich einige Stunden in Betrieb, so dass Wasser nur 
für eine kleine Anzahl der 2,2 Millionen zählenden Bewohner und auch nur begrenzt zur Verfü-
gung stand. 
 
Obwohl Israel vor seinem Angriff die Bevölkerung Nord-Gazas aufgefordert hat, das Gebiet zu 
verlassen und sich in den südlichen Teil Gazas zurückzuziehen, hat der umfassende Angriff 
Israels bisher weit über 20.000 palästinensische Bewohner getötet und zahlreiche Menschen 
verwundet. Trotz der Aufforderung an die Bewohner des Gaza-Streifens sich in den Süden zu 
begeben, hat das israelische Militär auch diesen Landesteil angegriffen und bombardiert. Die 
Wohnbesiedlung und die Infrastruktur des nördlichen Gaza-Streifens sind weitgehend zerstört 
worden. Auch aus dem südlichen Gaza-Streifen werden zahllose Zerstörungen gemeldet. 
 
Israel ist keinesfalls verpflichtet, den Angriff der Hamas auf israelischen Siedlungen und Men-
schen, die wahllose Tötung von über 1.200 Zivilisten und die Geiselnahme von 240 Bewohnern 
widerstandslos hinzunehmen. Zwar sieht Art. 51 UN-Charta ein Selbstverteidigungsrecht nur für 
Mitglieder der UN vor, also für die Notwehr von Staaten gegenüber Staaten, weil bei der Grün-
dung der UN im Jahre 1945 ein nichtstaatlicher Angreifer kaum vorstellbar war. Der UN-
Sicherheitsrat hat jedoch nach den nichtstaatlichen Terrorangriffen auf die USA am 11. Septem-
ber 2001 mit den Resolutionen 1368 und 1373 das Selbstverteidigungsrecht nach Art. 51 UN-
Charta anerkannt. Angesichts der weitreichenden Anerkennung durch die internationale Ge-
meinschaft ist davon auszugehen, dass heute das Selbstverteidigungsrecht nicht auf bewaff-
nete Angriffe durch Staaten beschränkt ist, sondern auch auf bewaffnete Angriffe durch nicht-
staatliche Akteure Anwendung findet.iv Demnach kann auch Israel nicht das Recht verwehrt 
werden, sich gegen die terroristischen Angriffe der Hamas militärisch zur Wehr zu setzen, die – 
soweit bekannt – von Palästinensern und aus dem palästinensischen Gebiet heraus begangen 
wurden. 
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Entscheidend ist, dass Notwehr immer verhältnismäßig sein muss und die Bedingungen des 
humanitären Völkerrechts erfüllen muss. Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat in seinem 
Gutachten vom 8. Juli 1996 in Anwendung von Art. 35 und 48 des Zusatzprotokolls Iv hervorge-
hoben, dass „die in einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien kein unbeschränktes Recht 
in der Wahl der Methoden und Mittel der Kriegsführung“ haben. Weiter: „Eine Gewaltanwen-
dung, die nach dem Notwehrrecht verhältnismäßig ist, (muss) um rechtmäßig zu sein auch die 
Forderungen des für bewaffnete Konflikte verbindlichen Rechts erfüllen, was insbesondere die 
Grundsätze und Regeln des humanitären Völkerrechts umfasst.“vi Dabei ist für Israel von Be-
deutung, dass die humanitären Regeln der Zusatzprotokolle auch völkergewohnheitsrechtlich 
gelten,vii und damit unabhängig sind von dem Umstand, dass Israel die Zusatzprotokolle I und 
II nicht ratifiziert hat. 
 
Art. 48 des Zusatzprotokolls I verlangt von den Konfliktparteien die Schonung und den Schutz 
der Zivilbevölkerung und ziviler Objekte, insbesondere die Unterscheidung zwischen der Zivil-
bevölkerung und Kombattanten sowie zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen. Ver-
boten sind u.a. unterschiedslose Angriffe, Angriffe auf Krankenhäuser und Kollektivbestrafun-
gen wie das Aushungern der Zivilbevölkerung oder die Blockade von zentralen Versorgungsgü-
tern. Eine Vertreibung der Zivilbevölkerung ist auch in Form einer Evakuierung völkerrechtlich 
unzulässig. Die Aufforderung zur Evakuierung der Zivilbevölkerung führt nicht zum Verlust des 
Schutzstatus, wenn Bewohner ihr Wohngebiet dennoch nicht verlassen. 
 
„Das vorsätzliche Aushungern von Zivilpersonen als Methode der Kriegsführung durch das Vor-
enthalten der für die lebensnotwendigen Gegenstände, einschließlich der vorsätzlichen Behin-
derung von Hilfslieferungen“ ist ein Kriegsverbrechen nach Art. 8 Abs. 2b xxv des Römischen 
Status des Internationalen Strafgerichtshofs.viii Auch vorsätzliche Angriffe auf Krankenhäuser 
sind Kriegsverbrechen nach Art. 8 Abs. 2b xxiv und Abs. 2e ii. Vorsätzliche Angriffe auf 
Wohnstätten und Gebäude, die nicht militärische Ziele sind, gelten gem. Art 8 Abs. 2b v als 
strafbare Kriegsverbrechen. Israel hat sich entschlossen bei der Bekämpfung der – inmitten der 
Zivilbevölkerung und teils in Tunneln unter ihr lebenden und agierenden - Hamas durch Zerstö-
rung der Wohngebiete und der lebenswichtigen Infrastruktur des Gaza-Streifens unter Inkauf-
nahme zahlloser ziviler Opfer militärisch vorzugehen, um eigene Verluste zu minimieren. Das 
ist eine unverhältnismäßige Verteidigung und nicht durch Art. 51 UN-Charta gedeckt. Der Inter-
nationale Strafgerichtshof ist für die von israelischen Soldaten und Soldatinnen auf palästinen-
sischen Gebiet begangenen Taten zuständig. 
 
Die Republik Südafrika hat am 29.12.2023 vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gem. Art. 
36, 40 des IGH-Statuts Klage gegen den Staat Israel erhoben.ix Südafrika wirft darin Israel vor, 
durch seine Handlungen gegen das palästinensische Volk im Anschluss an die schwerwiegen-
den Angriffe in Israel am 7.10.2023 gegen das Völkerrecht zu verstoßen, insbesondere gegen 
die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, die am 12.1.1951 in Kraft 
getreten ist.x Südafrika beantragt beim IGH gegen Israel einstweilige Maßnahmen anzuordnen, 
um die Völkerrechtsverstöße zu beenden und nicht wieder gutzumachende Verluste zu verhin-
dern. Darüber wird der IGH in Kürze entscheiden. 
 

Deutschland 
 
Deutschland ist Vertragsstaat der Genfer Abkommen und der Zusatzprotokolle. Demgemäß und 
aufgrund der völkergewohnheitsrechtlichen Geltung ist die Bundesregierung gem. Art. 1 der 
Genfer Abkommen in Verbindung mit Art. 25 GG verpflichtet, die Einhaltung der Abkommen 
durchzusetzen, d.h. auch auf Israel einzuwirken, die humanitären Regeln und Beschränkungen 
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seines Notwehrechtes einzuhalten, auf unzulässige Methoden der Kriegsführung zu verzichten 
und die humanitären Lebensbedingungen der Bevölkerung Gazas wie Trinkwasser, Lebensmit-
tel und Treibstoff für lebenswichtige Einrichtungen sicherzustellen. 
 
Die Bundesregierung trifft insoweit auch die Pflicht, auf Staaten wie Katar und Ägypten einzu-
wirken, die Kontakt und Einfluss auf die Hamas haben, damit das Wohlergehen der Geiseln 
gewährleistet wird, diese freigelassen werden und der wahllose Raketenbeschuss auf Israel 
eingestellt wird. 
 
Statt dieser dringend notwendigen und gebotenen diplomatischen Bemühungen hat die Bun-
desregierung die Rüstungsexporte nach Israel verzehnfacht.xi Damit verstößt die Bundesregie-
rung gegen ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen sowie den Waffenhandelsvertrag (ATT). 
 
Als Vertragsstaat der Völkermordkonvention darf Deutschland weder gegen die Konvention ver-
stoßen noch andere Staaten dazu ermutigen. Die Unterstützung und die Förderung solcher Ver-
stöße sind verboten. Warnungen der Vereinten Nationen vor einem drohenden Völkermord darf 
die Bundesregierung nicht missachten. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres bezeichnete 
Gaza nach der israelischen Intervention als einen „Friedhof für Kinder.“ Wörtlich: So „sind wir 
Zeugen“ …“eindeutiger Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht…in Gaza.“xii Die UN drängt 
die internationale Gemeinschaft einen Genozid an den Palästinensern zu verhindern und diplo-
matische Lösungen in diesem Konflikt zu suchen. 
 
Es besteht Veranlassung darauf hinzuweisen, dass das außenpolitische Handeln der Bundes-
regierung durch die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte bestimmt sein muss, die 
universell gelten und nicht nur selektiv angewendet werden dürfen. Das folgt zwingend aus der 
Bindung der Bundesregierung an Recht und Gesetz gemäß Art 20 Abs. 3 GG. 
 
Der Vorstand der IALANA fordert die Bundesregierung auf, ihren völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen nachzukommen und zum Schutz der Zivilbevölkerung tätig zu werden. Sie hat alles in ihrer 
Macht Stehende zu unternehmen und auf die Konfliktbeteiligten einzuwirken, damit die Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht unterbleiben. Dazu gehört, bei Abstimmungen in der UN-
Generalversammlung gegen die Verletzung des humanitären Völkerrechts und für einen Waf-
fenstillstand in Gaza zu stimmen.xiii 
 
 

 
i BGBl. 1954 II S. 838; internationale Quelle UNTS vol. 75, p. 31 
ii BGBl. 1990 II S. 1637; internationale Quelle UNTS vol. 1125, p. 609 
iii UN A/CONF.183/9 
iv Heintschel von Heinegg in Knut Ipsen, Völkerrecht, 6.Aufl., § 52 Rdnr. 24 m.w.N. 
v BGBl. 1990 II, S. 1551; international Quelle UNTS vol. 1125, p. 3 
vi I.C.J. Reports 1996 (I) p.257 para 42 
vii I.C.J. Reports 2004, p. 136, para 157 
viii UNTS 2187, S.31 
ix https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf   
x BGBl. 1954 II S. 730, internationale Quelle UNTS vol. 78, p.277; für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten am 
22.2.1955; heute 150 Vertragsparteien 
xi https://www.tagesschau.de/inland/israel-deutschland-ruestungsexporte-100.htm 
xii UNSG, Secretary-General's remarks to the Security Council - on the Middle East [as delivered] (24 Oct 2023). 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf
https://www.tagesschau.de/inland/israel-deutschland-ruestungsexporte-100.html
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xiii Mit der Resolution vom 12.12.2023 hat die UN-Vollversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit einen Waffenstillstand zur 
Verbesserung der humanitären Situation im Gazastreifen und die sofortige Freilassung der Geiseln verlangt. Deutschland 
enthielt sich der Abstimmung, weil das kriegsauslösende Massaker der Hamas in der Resolution nicht erwähnt wird. 


